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Medical Timeout – Richtlinie für Härtefälle 

 
1. Zielsetzung 
 
Mit dieser Richtlinie bezüglich der Beurteilung von gesundheitlichen Härtefällen soll 
sichergestellt werden, dass alle betroffenen Mitglieder fair und einheitlich behandelt werden. 
Grundsätzlich werden nur diejenigen Fälle berücksichtigt, welche das Golfspielen längerfristig 
verunmöglichen und mit einem ärztlichen Zeugnis belegt sind. 
 
2. Geltungsbereich 
 
Folgende Mitgliederkategorien werden mit dieser Regelung abgedeckt: 
 

• A Einzel 
• F Einzel-Midweek  
• I 5-Jahre-Einzel  
• J Jahresmitglied  

  
3. Kriterien  
 
3.1. Passivierung nach Mutationsfrist 
Sofern ein gesundheitliches Ereignis nach der offiziellen Mutationsfrist vom 30. September 
eintritt, kann vom 1. Oktober bis 31. Dezember schriftlich eine Passivierung für das Folgejahr 
unter Einreichung eines ärztlichen Zeugnisses beantragt werden. Die Rechnungsstellung 
erfolgt gemäss dem normalen Mitgliederstatus. Im November erfolgt eine Rückerstattung der 
Differenz des bezahlten Jahresbeitrages und dem Passivbeitrag, sofern für den ganzen 
Zeitraum des ‘Medical Timeout’ lückenlos mit ärztlichem Zeugnis bestätigt wird, dass das 
Golfspielen aus gesundheitlichen Gründen untersagt war. Für die Zusatzkosten wie die Swiss 
Golf Karte, Verzehrpauschale etc. erfolgt keine Rückerstattung. Falls das Medical Timeout 
nicht durchgehend bis zum 31. Oktober (Ende Saison) belegt werden kann, erfolgt die 
Beurteilung gemäss dem folgenden Paragraph 3.2. 
 
3.2. Krankheit & Unfall während des laufenden Vereinsjahres 
Wenn das betroffene Mitglied wegen Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft den Golfsport 
in den Monaten März bis Oktober (Golfsaison) eines Kalenderjahres während durchgehend 
mindestens 3 Monaten nicht ausüben kann, wird ihm in diesem Zeitfenster 
pro rata der Jahresbeitrag abzüglich einer Wartefrist von 30 Tagen (1 Monat) rückerstattet. 
Für die Zusatzkosten wie die Swiss Golf Karte, Verzehrpauschale etc. erfolgt keine 
Rückerstattung. Jedes Kalenderjahr wird separat gewertet. Die gesundheitliche 
Einschränkung muss für die gesamte Dauer mit einem ärztlichen Zeugnis belegt werden. Die 
maximale Rückerstattung beträgt 75% des bezahlten Jahresbeitrages. 
 
Beispiel: Unfall 30.9.16-30.11.17 
- 2016: keine Rückerstattung, da nicht 3 Monate in der Saison März-Oktober 
- 2017: Rückerstattung März-Oktober = 8 Monate minus Wartfrist 1 Monat; 7/12 von 2'700 
= CHF 1'575 
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Neue Funktionen der Webseite

Anmeldung

Sie können sich mit Ihren PC-Caddie Daten sofort auf der neuen Webseite anmelden.  

Mitgliederbereich

Der Mitgliederbereich umfasst neue Features:

 » Ihr persönliches Profi l mit Einstellungsmöglichenkeiten wie Profi lbildern und Profi ltexten

 » umfangreiche Privatsphäre-Einstellungen

 » Mitgliederliste

 » Filterung nach Neumitgliedern

 » Möglichkeit Ihr Profi l in der Mitgliederliste zu verstecken

 » Erfassung eigener Beiträge, die in Ihrem Profi l angezeigt werden

Zurück zur Startseite

Über das Haus-Icon ganz links in der Hauptnavigation oder durch Klicken auf das Logo gelangen 
Sie immer direkt zur Startseite zurück.

Zum Seitenanfang springen

Auf längeren Seiten erscheint im rechten unteren Eck in Ihrem Browser ein Button mit Pfeil nach 
oben. Mit diesem Button gelangen Sie zum Anfang der Seite. Dieser Button erscheint auch auf der 
mobilen Version der Seite.

Platzstatus auf der Startseite

Auf der Startseite fi nden Sie den aktuellen Platzstatus mit Aktualisierungsdatum direkt am Anfang 
der Seite. Weitere Informationen zum aktuellen Status fi nden Sie unter Anlage -> Platzstatus .

Neue Webcam

Unter Anlage -> Wetter & Webcam fi nden Sie die aktuellen Wetterdaten und -prognosen sowie 
unsere neue Webcam.
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Kurzanleitung neue Webseite

Zurück zur Startseite

Sie können von jedem Punkt auf der Webseite einfach zur Startseite zurückspringen. 

Um zur Startseite zurückzukehren, klicken Sie einfach auf 
das Haus-Icon an der linken Seite der Hauptnavigation. 
Alternativ können Sie jederzeit auf das Logo des Golfclubs 
klicken. Dieses bringt Sie ebenfalls zur Startseite zurück.

Mit diesem Button gelangen Sie zum Anfang 
der Seite.

Zum Anfang der Seite springen

Auf längeren Seiten erscheint im rechten unteren Eck in Ihrem 
Browser ein Button mit Pfeil nach oben. Mit diesem Button 
gelangen Sie zum Anfang der Seite. Dieser Button erscheint 
auch auf der mobilen Version der Seite.
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Kurzanleitung neue Webseite

Login für Mitglieder

Mitglieder des Golfclubs können sich wie folgt für den Mitgliederbereich anmelden.

Wählen Sie im Menü „Mitglieder“ den Menü-
punkt „Login“ aus. Sie werden zur Login-Seite 
weitergeleitet.

Geben Sie hier Ihr E-Mail Adresse an, mit der 
Sie bei PC-Caddie registriert sind.

Geben Sie hier Ihr PC-Caddie Passwort ein.

Wählen Sie die Box aus und Warten Sie, bis 
ein grüner Haken erscheint. 

Sobald geprüft wurde, dass Sie kein 
Roboter sind, wird der Button grün und Sie 
können sich anmelden.
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2. Geltungsbereich 
 
Folgende Mitgliederkategorien werden mit dieser Regelung abgedeckt: 
 

• A Einzel 
• F Einzel-Midweek  
• I 5-Jahre-Einzel  
• J Jahresmitglied  

  
3. Kriterien  
 
3.1. Passivierung nach Mutationsfrist 
Sofern ein gesundheitliches Ereignis nach der offiziellen Mutationsfrist vom 30. September 
eintritt, kann vom 1. Oktober bis 31. Dezember schriftlich eine Passivierung für das Folgejahr 
unter Einreichung eines ärztlichen Zeugnisses beantragt werden. Die Rechnungsstellung 
erfolgt gemäss dem normalen Mitgliederstatus. Im November erfolgt eine Rückerstattung der 
Differenz des bezahlten Jahresbeitrages und dem Passivbeitrag, sofern für den ganzen 
Zeitraum des ‘Medical Timeout’ lückenlos mit ärztlichem Zeugnis bestätigt wird, dass das 
Golfspielen aus gesundheitlichen Gründen untersagt war. Für die Zusatzkosten wie die Swiss 
Golf Karte, Verzehrpauschale etc. erfolgt keine Rückerstattung. Falls das Medical Timeout 
nicht durchgehend bis zum 31. Oktober (Ende Saison) belegt werden kann, erfolgt die 
Beurteilung gemäss dem folgenden Paragraph 3.2. 
 
3.2. Krankheit & Unfall während des laufenden Vereinsjahres 
Wenn das betroffene Mitglied wegen Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft den Golfsport 
in den Monaten März bis Oktober (Golfsaison) eines Kalenderjahres während durchgehend 
mindestens 3 Monaten nicht ausüben kann, wird ihm in diesem Zeitfenster 
pro rata der Jahresbeitrag abzüglich einer Wartefrist von 30 Tagen (1 Monat) rückerstattet. 
Für die Zusatzkosten wie die Swiss Golf Karte, Verzehrpauschale etc. erfolgt keine 
Rückerstattung. Jedes Kalenderjahr wird separat gewertet. Die gesundheitliche 
Einschränkung muss für die gesamte Dauer mit einem ärztlichen Zeugnis belegt werden. Die 
maximale Rückerstattung beträgt 75% des bezahlten Jahresbeitrages. 
 
Beispiel: Unfall 30.9.16-30.11.17 
- 2016: keine Rückerstattung, da nicht 3 Monate in der Saison März-Oktober 
- 2017: Rückerstattung März-Oktober = 8 Monate minus Wartfrist 1 Monat; 7/12 von 2'700 
= CHF 1'575 
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Persönliches Profi l im Mitgliederbereich

Nachdem Sie sich erfolgreich mit Ihren PC-Caddie Zugangsdaten angemeldet haben, gelangen Sie zum Mit-
gliederbereich und können Ihr persönliches Profi l einsehen.

Ihr persönliches Profi l mit Ihren Mitgliedsdaten. 

Stellen Sie hier ein, ob Sie in der Mitgliederliste 
erscheinen möchten oder nicht und speichern 
Sie Ihre Einstellung mit dem grünen Button 
„Privatsphäre aktualisieren“.

Wenn Sie auf den braunen Button „Weitere 
Privatsphäre-Einstellungen“ klicken, gelangen Sie 
zur einer Seite, in der Sie einzelne Informationen 
in Ihrem Profi l für andere Mitglieder ein- und 
ausblenden können.

Durch Klicken auf die Schaltfl äche „Profi l-
Vorschau“ gelangen Sie zu Ihrem Profi l, wie es 
die anderen Mitglieder einsehen können. über 
den Button „Bearbeiten“ können Sie Ihr Profi lbild 
und Ihren Profi lhintergrund ändern. Ausserdem 
können Sie einen kleinen Profi ltext hinterlegen.

Hier können Sie einstellen, ob Sie als Neumitglied 
(weniger als 18 Monate im Club) ausgewiesen 
werden möchten. Sobald Sie „Ja“ wählen und 
anschliessend auf „Einstellungen speichern“ 
klicken, wird der rote Hinweis in Ihrem Profi l und 
der Mitgliederliste angezeigt. Möchten Sie das 
nicht, speichern Sie bitte „Nein“ als Einstellung.

Am Ende des persönlichen Profi ls werden Ihre 
eigenen Beiträge angezeigt, welche Sie in „Eigene 
Beiträge erfassen“ erstellen können. Diese Beiträge 
werden nur in Ihrem Profi l angezeigt.
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Mitgliederbereich

Links neben Ihrem persönlichen Profi l fi nden Sie alle verfügbaren Seiten im Mitgliederbereich, Für das Aufru-
fen dieser Seiten muss man angemeldet sein.

Ihr persönliches Profi l, welches auf der 
vorherigen Seite detailiert beschrieben wurde.

PC-Caddie Seite

Alle Informationen und Dokumente um die 
Mitgliederversammlungen,

Die aktuellen Reglemente und Statuten

Clubinterne Neuigkeiten und die Clubnews

Mitgliederliste und Profi le aller Mitglieder

Aktuelle Handicapliste aus PC-Caddie

Auf dieser Seite können Sie eigene Beiträge erfassen, 
die in Ihrem Profi l angezeigt werden und die andere 
Mitglieder kommentieren können.

Über diesen Link können Sie sich aus 
dem Mitgliederbereich abmelden.
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Mitgliederliste

Wenn Sie zur Seite „Mitgliederliste“ wechseln, werden Ihnen alle Mitglieder angezeigt, die sich bereits einmal 
auf der Seite angemeldet haben und die Ihr Profi l in der Mitgliederliste anzeigen lassen. 

Sie können jederzeit Ihr Profi l aus der Mitgliederliste ausblenden, indem Sie auf Ihr persönliches Profi l 
aufrufen und dort in der Box „Privatsphäre“ auf „Ja, Profi l verstecken“ wechseln. Ihr Profi l werden Sie weiter-
hin in der Mitgliederliste sehen, aber anderen Mitgliedern wird es nicht mehr angezeigt.

Hier können Sie nach anderen Mitgliedern suchen. 

Hier kann die Darstellung der Liste gewechselt werden.

Wählen Sie hier aus, ob Sie nur Neumitglieder 
anzeigen lassen möchten. Klicken Sie hierfür auf die 
Box „Neumitglied“ und wählen Sie anschliessend „Ja“.

Sobald Sie auf „Ja“ gedrückt haben, wird die Mitglieder-
liste angepasst und die Neumitglieder angezeigt. 
Unterhalb der Box „Neumitglied“ erscheinen zwei 
Boxen.

Über das X-Zeichen oder durch Klicken auf den Button 
„Alle Mitglieder anzeigen“ werden Ihnen wieder alle 
Mitglieder angezeigt.

Indem Sie auf den Namen oder das Profi lbild eines 
Mitglieds klicken, gelangen Sie zu dessen öff entlichem 
Profi l.


